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Ihre Ansprechpartner auf einen Blick 15

Liebe Leserinnen und Leser, 

endlich Sommer – eine Jahreszeit, die sich mit allen 

Sinnen genießen lässt: Blüten und Gegrilltes verbrei-

ten einen angenehmen Geruch, frisches Obst und Eis 

zergehen uns auf der Zunge, soweit das Auge reicht, 

grünt und blüht es aus voller Kraft und jeder Morgen 

wird von lieblichem Vogelgesang eingeleitet.

Mit dem Blitzlicht Emilienpark haben wir die perfekte 

Sommerlektüre für Sie!

Angefangen bei Wissenswertem über die Finanzierung 

von Pflegeplätzen berichten wir natürlich auch wieder 

über jede Menge Neues und Interessantes aus unserem 

Haus.

Viel Spaß beim Stöbern, Lesen und Rätseln wünscht 

Ihnen

Ihre Brigitte Hanske

Brigitte Hanske
Einrichtungsleiterin



54 aktuell aus unserem hausaktuell aus unserem haus

Wir sagen »Nein« ... zu freiheitsentziehenden 
Maßnahmen

D
er Schutz der persönlichen Freiheit ist 

schon im Grundgesetz, Artikel 2, veran-

kert. Freiheitsentziehende Maßnahmen 

greifen in Freiheit und Würde der Betroffenen ein. 

Zu den schlimmsten Maßnahmen zählt die Fünf-

Punkte-Fixierung, das heißt an Armen, Beinen 

und am Bauch wird der Betroffene mittels Gurten 

angebunden.

Im AWO-Seniorenzentrum Emilienpark kennt man 

solche Praktiken seit 15 Jahren nicht mehr. Für 

uns kann die Alternative nur Nichtanwendung be-

deuten. Um dies zu erreichen, arbeiten wir nach 

einer besonderen Konzeption auf der Grundlage 

der Integrativen Validation. Alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind geschult und haben gelernt, 

worauf es im Umgang mit den dementen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern ankommt.

Wenn Bewohnerinnen oder Bewohner dazu nei-

gen, auf Wanderschaft zu gehen, dann werden 

sie nicht durch elektronische Warnanlagen oder 

abgeschlossene Türen gehindert. Zur Würde des 

Menschen gehört, dass er selbst bestimmen kann, 

wohin er gehen will. So werden unsere Bewoh-

nerinnen und Bewohner zum Beispiel eingela-

den, mit auf den Wohnbereich zurückzukehren. 

Wenn über eine Tasse Kaffee gesprochen wird, 

die dort wartet, sind die meisten gern bereit, der 

Einladung zu folgen. Oder der Bewohner wird ein 

Stück begleitet und kann dann durch das Aufgrei-

fen von seinen Gefühlen und Antrieben auf den 

Wohnbereich zurückgebracht werden. Außerdem 

werden in der Dokumentation, die über die Bio-

grafie erfassten Lieblingsorte und Gewohnheiten 

hinterlegt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

können sich somit informieren, wohin Bewoh-

nerinnen und Bewohner gegebenenfalls aufbre-

chen. Gemeinsam wird im AWO-Seniorenzen-

trum Emilienpark daran gearbeitet, dass sich alle 

Bewohnerinnen und Bewohner rasch zu Hause 

fühlen und gern in die sichere Umgebung zu-

rückkehren.

In vielen Pflegeeinrichtungen machen sich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorgen, dass 

Bewohnerinnen und Bewohner stürzen könnten. 

Das ist ein echtes Risiko, mit dem auch das AWO-

Seniorenzentrum Emilienpark rechnen muss. 

Besser als freiheitsentziehende Maßnahmen 

ist dagegen, ein waches Auge zu haben. Wenn 

man mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 

das Aufstehen und Gehen trainiert, gewinnen 

diese wieder an Sicherheit. Wird der gefährdete 

Bewohner fixiert und kann dann doch einmal 

frei aufstehen, fällt er mit großer Wahrschein-

lichkeit. Die Muskeln können das Gleichgewicht 

nicht mehr halten, wie sich auch aus Studien er-

gibt, die zeigen, dass das Sturzrisiko durch frei-

heitsentziehende Maßnahmen nicht vermindert 

wird.

Die Frage ist doch: Wie möchte ich selbst gern 

behandelt werden?

Ich möchte später nicht eingesperrt und an-

gebunden werden. Sie doch sicher auch nicht, 

oder?

Brigitte Hanske
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Gabriela Böhler:
Ein Blick in die 
   Verwaltungsabteilung

6

W enn man aus einem Berufszweig kommt, 

in dem täglich neue Herausforderungen 

und ein stressiger Tagesablauf auf einen war-

ten, ist man erst einmal überrascht, dass so ein 

Verwaltungsalltag da gut mithalten kann.

Die Aufgaben in der Verwaltung sind sehr viel-

fältig. Zuerst einmal steht der Kontakt mit den 

Kunden im Vordergrund. Dieser reicht von Te-

lefonaten bis zu Informationsgesprächen mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern und/oder de-

ren Angehörigen. Hinzu kommt die Verwaltung 

der Kasse, da Essensmarken verkauft werden, 

Taxiauslagen oder diverse andere Auslagen 

oder Rechnungen verbucht und bezahlt werden 

müssen. Dafür haben wir im Haus ein spezielles 

Computerprogramm, mit dem wir arbeiten und 

man steht im engen Kontakt mit der Finanz-

buchhaltung der Geschäftsstelle des AWO Be-

zirksverbands Baden in Karlsruhe. Eingehende 

Rechnungen werden bearbeitet, kontrolliert 

und freigegeben und dann an die Finanzbuch-

haltung weitergeleitet.

Ein weiterer großer Bereich ist der Einzug ei-

ner neuen Bewohnerin bzw. eines neuen Be-

wohners. Dazu gehören das Schreiben von Ver-

trägen für Kurzzeit-, Verhinderungs- oder die 

vollstationäre Pflege. Eine Bewohnerakte muss 

angelegt werden. Die Pflegekasse muss über 

den Einzug informiert werden. Falls erforder-

lich muss das Sozialamt informiert werden. Es 

werden Zusatzinformationen über zum Beispiel 

den Umgang mit der Postverteilung oder die 

Zahlungsart an die Bewohnerin, den Bewoh-

ner oder die Angehörigen ausgehändigt. Bei 

einem vollstationären Einzug gehört auch die 

Information des Einwohnermeldeamtes dazu. 

Die Bewohnerin bzw. der Bewohner wird ins 

Dokumentationsprogramm für die Verwaltung 

und die Pflege angelegt. Die Bewohnertafel im 

Eingangsbereich muss aktualisiert werden. Ein 

Türschild wird angefertigt.

Auch für die Personalverwaltung gibt es viele 

Dinge zu erledigen. Für neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter müssen Arbeitsverträge ge-

Gabriela Böhler  

Verwaltungsleitung

»Seit dem 01. April 2013 arbeite ich in 

der Verwaltung des AWO-Seniorenzen-

trums Emilienpark. Ich wollte einen 

Neuanfang wagen nach einer über 

20-jährigen Laufbahn in der Pflege.« 

aktuell aus unserem haus 7

schrieben werden, wobei man eng mit der Per-

sonalabteilung der Geschäftsstelle in Karlsruhe 

zusammenarbeitet.

Wir haben eine Mitarbeiterin, die nur für Perso-

nalangelegenheiten eingestellt ist. Dazu gehört 

das Anlegen der Personalakte, das Einholen 

aller relevanten Informationen über die neue 

Mitarbeiterin oder den neuen Mitarbeiter. Die 

Zeitzuschläge der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter werden berechnet und an die Geschäfts-

stelle in Karlsruhe weitergeleitet. Zeugnisse 

werden geschrieben. Zu- und Absagen an Be-

werberinnen und Bewerber werden verschickt.

Ein wesentlicher Bereich ist die monatli-

che Heimkostenabrechnung. 

Die Heimkosten können unterschiedliche Kos-

tenträger betreffen. Es gibt den Selbstzahler, 

der die Heimkosten selbst trägt ohne Beteili-

gung der Pflegekasse.

Bei Erhalt der Pflegestufe durch den Medizi-

nischen Dienst der Krankenkassen (MDK) be-

teiligt sich die Pflegekasse an den Heimkosten. 

Gegebenenfalls wird auch noch das Land-

ratsamt zur Beteiligung an den Heimkosten 

hinzugezogen.

Die Heimkostenabrechnung setzt sich aus 

fünf Positionen zusammen:

 dem Pflegesatz

 den Kosten für die Unterkunft

 der Verpflegung

 der Ausbildungsumlage

 den Investitionskosten

Diese fünf Positionen ergeben den Brutto-Ta-

gessatz für einen Pflegeplatz.

Der Pflegesatz variiert mit der Pflegestufe, in 

die die Bewohnerin bzw. der Bewohner vom 

MDK eingestuft wird. Somit variiert der Anteil, 

den die Pflegekasse im Monat übernimmt. Dies 

sind festgeschriebene Kosten. Der Rest wird 

von der Bewohnerin/dem Bewohner übernom-

men. Hinzu kommen gegebenenfalls Kosten für 

Friseurbesuche, Fußpflege, Rezeptgebühren, 

Telefon und diverse andere Zusatzoptionen, 

falls diese in Anspruch genommen werden. 

Ebenso gibt es einen Einzelzimmerzuschlag.

Bei Kurzzeit- oder Verhinderungspflege bezahlt 

die Pflegekasse den Pflegesatz und die Ausbil-

dungsumlage bis zu 1.550,00 € für 28 Tage, die 

Bewohnerin/der Bewohner trägt die restlichen 

Kosten.

Einmal im Quartal kommt noch die Inkonti-

nenzabrechnung dazu. Hier trägt die Kranken-

kasse den größten Teil der Kosten, für die Be-

wohnerin/den Bewohner bleibt der Eigenanteil 

zu zahlen. Nach dem Ausdruck der Rechnungen 

wird geprüft, ob alle Zusatzoptionen korrekt 

berechnet wurden.

Die Belege werden hinzugefügt und dann wird 

eingetütet, frankiert und zur Post gebracht be-

ziehungsweise auf die Wohnbereiche weiter-

gegeben.

Zwischendurch werden auch durch die Heim-

leitung, Pflegedienstleitung, den Sozialen 

Heimdienst, Hausmeister oder das Pflegeper-

sonal gestellte Aufgaben erledigt. Wer also 

denkt, in der Verwaltung wird nur Kaffee ge-

trunken und faul auf dem Stuhl gesessen, hat 

weit gefehlt. Es ist sehr interessant und man 

arbeitet in einem großen Spektrum.



8 9

Um es gleich vorweg zu 
sagen: In Deutschland 
kann jeder in Würde altern. 

Es gibt viele Mittel und Wege, 
wie man auch als sehr kran-
ker, pflegebedürftiger Mensch 
in einem geborgenen Umfeld 
seinen Lebensabend verbrin-
gen kann. Entscheidend ist, dass 
man um die vielfältigen Mög-
lichkeiten (von Dienstleistun-
gen wie Essen auf Rädern und 
Notruf bis zum Betreuten Woh-
nen und Leben in einem Seni-
orenzentrum) weiß und sich 
über die Finanzierung schlau 
macht. Denn, dass Familien noch 
mit mehreren Generationen in 
unmittelbarer Nähe zueinan-
der oder sogar unter einem Dach 
wohnen, ist bei Weitem nicht 

mehr selbstverständlich. Sitzt die 
Mutter nach einem Schlaganfall 
plötzlich im Rollstuhl, ist eine 
Betreuung in den eigenen vier 
Wänden nur schwer realisier-
bar. Wer es dennoch versucht, 
stößt oftmals sowohl psychisch 
als auch in Bezug auf den erfor-
derlichen hohen Zeitaufwand 
an seine Grenzen. Kein Wun-
der also, dass die Anzahl der in 
Pflegeeinrichtungen lebenden 
Menschen stetig ansteigt. Doch 
diese professionelle Betreuung 
und Pflege ist mit hohen Ausga-
ben verbunden: Rund 3.000,– 
Euro pro Monat kostet, abhängig 
von der Pflegestufe, hierzulande 
durchschnittlich ein Pflegeplatz. 
Kaum einer kann das auf Dauer 
komplett alleine tragen. Hier die 

So kann ich mir 

mein Alter auch bei 

Pflegebedürftigkeit 

leisten

wichtigsten Antworten rund 
um die Finanzierung:

Gibt es Unterstützung bei der 
Bezahlung eines Heimplatzes?
Ja. Zunächst einmal erhält 
jeder, der nachweislich pfle-
gebedürftig ist, einen Zuschuss 
von der Pflegeversicherung. Der 
Betrag ist abhängig von der 
Bedürftigkeit. Je nachdem, wie 
viele Minuten beziehungsweise 
Stunden Betreuung und Pflege 
am Tag pro Woche nötig sind, 
wird man in eine Pflegestufe 
eingeordnet. Bei einer statio-
nären Unterbringung liegt der 
Höchstsatz bei 1.918,– Euro 
im Monat. Dieser Betrag wird 
von der Pflegekasse direkt an 
die entsprechende Einrichtung 
gezahlt und minimiert ent-
sprechend die monatlich zu 
zahlenden Kosten des Pflege- 
bedürftigen. 

Wie berechnet sich der Eigen- 
anteil?
Richtlinie ist das Einkommen 
des Pflegebedürftigen. Darun-
ter werden alle eingehenden 
Geldwerte verstanden; also die 
Rente und ggf. Witwenrente, 
aber auch andere Quellen wie 
beispielsweise Mieteinnahmen. 
Nicht darunter fällt zum Beispiel 
das Blindengeld.

Was passiert, wenn das eigene 
Einkommen die Heimkosten 
nicht abdeckt?
Das ist sogar meist der Fall. 
Deshalb werden dann die 
Vermögenswerte des Pflegebe- 
dürftigen geprüft. Hierzu zählt 
das gesamte verwertbare Ver-
mögen; also Bargeld, Lebens- 

versicherungen, Aktien, Immo-
bilien, Grundstücke sowie Spar- 
und Bauverträge und Ähn- 
liches. Einige »Posten« dürfen 
jedoch nicht berücksichtigt 
werden, wie u. a. ein ange-
messenes Hausgrundstück, so-
fern dieses von Familienmit-
gliedern unentgeltlich genutzt 
wird – auch über den Tod des 
Pflegebedürftigen hinaus. Ne-
ben kleineren Barbeträgen darf 
jeder Betroffene bis zu 2.600,– 
Euro pro Person auf dem Konto 
behalten. 

Und wenn auch das Vermögen 
zuzüglich der Pflegeversiche-
rung nicht ausreicht?
Um den nötigen Pflegeplatz zu 
finanzieren, kann die so ge- 
nannte Hilfe zur Pflege bean-
tragt werden. Im Jahr 2012 
nahmen 439.000 Menschen in 
Deutschland diese in Anspruch. 
Bevor die vom Sozialamt zu 
entrichtende Leistung aber 
erbracht wird, werden die Ver-
mögensverhältnisse der nächs-
ten Angehörigen der pflege-
bedürftigen Person geprüft. 
Unterhaltspflichtig sind in ge- 
rader Linie verwandte Famili-
enmitglieder. Das heißt, so wie 
Eltern gegenüber ihren Kin-
dern unterhaltspflichtig sind, 
ist dies auch umgekehrt der 
Fall. Auch Ehepartner unter-
einander müssen finanziell 
füreinander aufkommen. Auf 
Schwiegerkinder und Geschwis- 
ter trifft dies nicht zu. 

Ist es immer so, dass die eige-
nen Kinder für einen zahlen 
müssen?
Die Kinder pflegebedürftiger 

Personen dürfen nur zur Unter-
haltszahlung herangezogen 
werden, wenn der betroffene 
Elternteil nicht in der Lage ist, 
seinen Pflegeplatz und Lebens-
bedarf zu finanzieren, wenn der 
Ehegatte des Pflegebedürftigen 
weder durch Einkommen noch 
durch Vermögen für die Kosten 
aufkommen kann, und wenn 
das Kind selbst über ausreichend 
finanzielle Mittel verfügt.

Ob und wie viel Unterhalt an 
das pflegebedürftige Elternteil 
zu entrichten ist, hängt von vie-
len Faktoren ab. Je nach Höhe 
des Einkommens und Kapitals 
des Unterhaltspflichtigen wird 
der Satz individuell bestimmt. 
Hierbei gibt es keine Einkom-
mensgrenzen und auch der 
Eigenbedarf wird jeweils an die 
konkreten Umstände des Ein-
zelfalls angepasst. Die Berech-
nung erfolgt somit auf Basis des 
Nettoeinkommens abzüglich 

In Deutschland gibt es 

derzeit 2,5 Millionen pfle-

gebedürftige Menschen, 

davon lebt rund ein Drittel 

in einer stationären Ein-

richtung. Manchmal ist es 

ein schleichender Prozess, 

oft aber werden sowohl 

die Betroffenen als auch 

ihre Angehörigen von der 

Bedürftigkeit überrascht. 

Eine Situation, die nicht 

nur emotional, sondern 

auch finanziell schnell 

überfordern kann. Umso 

wichtiger ist es, sich recht-

zeitig über den Fall der 

Fälle zu informieren.

Fakten zur Finanzierung von Pflegeplätzen

allgemeine themenallgemeine themen8
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WElcHE StUFE? Für WEN? PFlEGEAUFWAND? WIE VIEl?

Pflegestufe I Erheblich 
Pflegebedürftige

Der Zeitaufwand pro Woche muss 
im Tagesdurchschnitt mindestens 
90 Minuten betragen. Hiervon 
müssen mehr als 45 Minuten auf 
die Grundpflege entfallen.

1.023,00 € / Monat

Pflegestufe II Schwer-
pflegebedürftige

Der Zeitaufwand pro Woche muss 
im Tagesdurchschnitt mindes-
tens 3 Stunden betragen. Hiervon 
müssen mehr als 2 Stunden auf 
die Grundpflege entfallen.

1.279,00 € / Monat

Pflegestufe III Schwerst-
pflegebedürftige

Der Zeitaufwand pro Woche muss 
im Tagesdurchschnitt mindes-
tens 5 Stunden betragen. Hiervon 
müssen mehr als 4 Stunden auf 
die Grundpflege entfallen.

1.550,00 € / Monat

Pflegestufe IV Härtefalle Der Zeitaufwand pro Woche muss 
im Tagesdurchschnitt mindestens 
6 Stunden betragen. Hiervon müs-
sen mindestens 3 Hilfeleistungen, 
auch medizinische, nachts statt-
finden. Oder: Der Einsatz mehrerer 
Personen ist nötig.

1.918,00 € / Monat

gegebenenfalls vorhandener 
bereits bestehender Unterhalts-
verpflichtungen gegenüber zum 
Beispiel Kindern oder Ehepart-
nern. Aus dem so bereinigten 
Einkommen wird der Selbstbe-
halt von mindestens 1.600,– 
Euro abgezogen. Die Differenz 
aus bereinigtem Einkommen 
und Selbstbehalt wird zur Zah-
lung des Elternunterhalts her-
angezogen. Sozialämter ver-
langen allerdings nicht immer 
den vollen Betrag. Häufig wer-
den lediglich 30 bis 50 Prozent 
für die Pflege des Bedürftigen 
beansprucht.

Grundsätzlich kann das Sozial-
amt auf das Vermögen der Kinder 
zugreifen, um die Pflege- und 
Lebensbedarfskosten der pflege-
bedürftigen Eltern zu decken. Das 
Vermögen darf jedoch nicht voll-
ständig eingenommen werden. 
Es gibt ein für Sozialämter unan-
tastbares Schonvermögen. Dies 
liegt, je nach Sozialamt, zwi-
schen 20.000,- und 80.000,- 
Euro. Im Jahr 2013 beschloss der 
Bundesgerichtshof außerdem, 
dass das Eigenheim der Kinder 
für die Unterhaltszahlung nicht 
herangezogen werden darf, da 
dieses als Altersvorsorge dient.

Beispiel 1: [Alleinstehender Unterhaltspflichtiger]

Nettoeinkommen: 1.800,00 €

Berufl. Aufwendungen:  (5%) 90,00 € 

Altersvorsorge: 90,00 €

Sonstige Aufwendungen: 50,00 €

Bereinigtes Einkommen: 1.570,00 €

abzügl. Selbstbehalt: 1.600,00 €

Elternunterhalt:  0,00 €

Beispiel 2: [Unterhaltspflichtiger Angehöriger; verheiratet, keine Kinder]

Nettoeinkommen Unterhaltspflichtiger: 4.000,00 €

- berufl. Aufwendungen: 200,00 € 

- Altersvorsorge: 200,00 € 

- sonstige Aufwendungen: 100,00 €

= bereinigtes Einkommen: 3.500,00 €

Nettoeinkommen Ehepartner: 2.000,00 €

- berufl. Aufwendungen : 100,00 € 

- Altersvorsorge: 100,00 € 

- sonstige Aufwendungen: 50,00 €

= bereinigtes Einkommen: 1.750,00 €

Bereinigtes Familieneinkommen: 5.250,00 €

- Familienselbstbehalt: 2.880,00 € 

= Verbleib: 2.370,00 €

- Haushaltsersparnis: 237,00 €

= Verbleib: 2.133,00 €

50 % vom Verbleib: 1.067,00 € 

+ Familienselbstbehalt: 2.880,00 €

= individueller Familienbedarf: 3.947,00 €

Anteil Unterhaltspflichtiger Familienbedaf : 2.644,49 €

Bereinigtes Nettoeinkommen Unterhaltspflichtiger: 3.500,00 €

- Anteil Familienbedarf: 2.644,49 €

= Maximale Unterhaltspflicht: 855,51 €

*Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Beratung und eine genaue Berechnung 

können Sie bei einem Anwalt oder einem Pflegeberater erfahren.

In Deutschland  

kann jeder in  

Würde altern.

allgemeine themenallgemeine themen
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Altenpfleger, Fachkraft für 

Geriatrie, Pflegehilfskraft, 

Alltagsbetreuer und auch Al-

tenpflegehelfer sind alles Be-

zeichnungen für Berufe und 

Tätigkeiten in der Altenpflege. 

Doch was genau verbirgt sich 

hinter der Bezeichnung Alten-

pflegehelfer? Ist er nur ein As-

sistent des Altenpflegers, der 

ihm bei Arbeiten hilft, die nur 

zu zweit machbar sind? Ist er 

vielleicht jemand, der einfache 

Arbeiten wie Betten machen 

und Tische decken erledigt, um 

die Fachkraft zu entlasten oder 

steckt doch mehr dahinter?

Es steckt viel mehr dahinter. Al-

tenpflegehelfer ist ein staatlich 

anerkannter Ausbildungsberuf. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 

ein Jahr und wird am Ende 

durch eine praktische, eine 

schriftliche und mehrere münd-

liche Prüfungen abgeschlossen. 

Die Altenpflegehelferprüfung 

gilt als eine Zugangsvoraus-

setzung für den Beruf des Al-

tenpflegers und verlangt vom 

Prüfling eine Menge an Wissen 

aus den verschiedensten Be-

reichen. Grundpflege, Umgang 

mit Demenz, Krankheitslehre 

mit Anatomie, Physiologie und 

die Pflege bei bestimmten Er-

krankungen, Grundlagen der 

Arzneimittellehre, Berufskun-

de und rechtliche Grundlagen, 

Aktivierung und Gesprächsfüh-

rung, Alterstheorien und psy-

chologische Grundlagen sind 

nur einige Bereiche, über die 

der Altenpflegehelfer Bescheid 

wissen muss, um seine Prüfung 

zu bestehen und vor allem, um 

dann seinen Beruf professionell 

ausüben zu können.

Als persönliche Qualifikation 

bringt der Altenpflegehelfer 

neben seiner positiven Einstel-

lung zur Arbeit und der Teamfä-

higkeit auch die Fähigkeit mit, 

eigenständig, verantwortlich 

und auch in Eigeninitiative zu 

handeln. Alles in allem ist die 

die Ausübung des Altenpflege-

helfer-Berufs eine Herausfor-

derung, die ihn tagtäglich mit 
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LösuNgeN aus der LetzteN ausgabe

Der Altenpflegehelfer
wechselnden Anforderungen 

konfrontiert, die er bewältigen 

muss.

Wem das noch nicht alles ge-

nug ist, dem steht als Altenpfle-

gehelfer bei entsprechendem 

Schulabschluss und Prüfungser-

gebnis die weitere Ausbildung 

zur Fachkraft offen. Diesen Weg 

habe ich selbst gewählt, nach-

dem ich ein Jahr als Altenpfle-

gehelfer gearbeitet habe, denn 

ich sehe, wie wichtig eine fun-

dierte Ausbildung bei den stetig 

wachsenden Anforderungen ist. 

Diesen ersten Schritt zu machen 

und sich zum Altenpflegehelfer 

ausbilden zu lassen, kann ich 

jedem nur empfehlen; vor allem 

aber den Pflegehilfskräften, die 

ebenfalls einen wichtigen Teil 

zur Pflege und Betreuung un-

serer Bewohner beitragen. Wer 

weiß, vielleicht entwickelt sich 

so eine weitere Fachkraft, die 

wir auch in Zukunft dringend in 

der Pflege benötigen.

Matthias Mimmler

Matthias Mimmler

Altenpflegehelfer und Auszubildender 

zum Altenpfleger
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Wabenrätsel

1. Usus
2. Satz
3. Zugucken
4. Neptun
5. Noisette
6. Ethisch
7. Huebsch

8. Hertz
9. Zeitnah
10. Herd
11. Dung
12. Gaumen
13. Nonne
14. Ellbogen

15. Nirgends
16. Spitz
17. Zelten
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 liliane Ober

Sozialer Heimdienst

Tel. 07624 3008-315

liliane.ober@awo-baden.de 

 claudia Scheu

Pflegedienstleitung

Tel. 07624 3008-314 

claudia.scheu@awo-baden.de

 Gabriela Böhler

Verwaltungsleitung

Tel. 07624 3008-0   

sz-grenzach-wyhlen@awo-baden.de

 Brigitte Hanske

Einrichtungsleiterin

Tel. 07624 3008-0

brigitte.hanske@awo-baden.de

 Sigrid Seiderer

Hauswirtschaftsleitung

Tel. 07624 3008-318 

sigrid.seiderer@awo-baden.de 

 Schön, dass Sie mehr wissen möchten!

Montag – Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitags 8.00 - 12.30 Uhr

Für alle Fragen und Wünsche stehen wir 
gern zur Verfügung. Zögern Sie nicht, 
uns anzurufen.

Seniorenzentrum 

Sonnenhalde
Altensteig

Seniorenzentrum 

Bräunlingen

Seniorenzentrum 

Hardtwald
Eggenstein-Leopoldshafen

Seniorenzentrum 

Emmi-Seeh-Heim
Freiburg

Seniorenzentrum 

Rheinaue
Graben-Neudorf

Seniorenzentrum 

Emilienpark
Grenzach-Wyhlen

Seniorenzentrum 

Im Kranichgarten
Heidelberg

Seniorenzentrum 

Ludwig-Frank-Haus
Lahr

Seniorenzentrum 

Marta-Schanzenbach-Haus
Offenburg

Seniorenzentrum 

Hanauerland
Rheinau-Freistett

Seniorenzentrum 

Michael-Herler-Heim
Singen

Seniorenzentrum 

Am Stadtpark 
Villingen-Schwenningen

IMPRESSUM

Die Heimzeitung des AWO Bezirksverbands Baden e. V. 

ist ein Informations- und Unterhaltungsmagazin für 

Seniorinnen/Senioren, deren Angehörige sowie Inte-

ressierte. Das Magazin setzt sich aus allgemeinen 

sowie regionalen Themen direkt aus dem jeweiligen 

redaktionsleitenden AWO-Seniorenzentrum zusam-

men und erscheint vierteljährlich.

HERAUSGEBER

AWO Bezirksverband Baden e. V. 

Hohenzollernstraße 22 | 76135 Karlsruhe

T. +49 721 82 070 | F. +49 721 82 07 600

info@awo-baden.de

REDAKTION

Liliane Ober mit Brigitte Hanske

und die COMMWORK Werbeagentur GmbH

FOTOREDAKTION

AWO-Seniorenzentrum Emilienpark und 

Eric Langerbeins, COMMWORK Werbeagentur GmbH

LAYOUT/PRODUKTION

Anastasia Peters, Susanne Priebe, 

Tina Hilscher, Annkathrin Münster

COMMWORK Werbeagentur GmbH

Deichstraße 36b | 20459 Hamburg

T. +49 40 32 555 333 

F. +49 40 32 555 334

info@commwork.de

TEXT/LEKTORAT

Maren Menge

ZUBErEItUNG

Zuerst wird der Spargel geputzt und geschält (der grüne nur bis zur Hälfte). Die Stan-

gen schräg in mundgerechte Stücke schneiden. Den weißen Spargel 12-15 Minuten 

in Salzwasser bissfest garen. Für den grünen zunächst den Puderzucker leicht kara-

mellisieren, dann die Spargelstücke darin schwenken und mit ein wenig Gemüse-

brühe aufgießen. In gerade mal 5 Minuten bissfest garen. Beide Sorten gut abtrop-

fen lassen.

Aus den Essigen, Ölen, Salz und Pfeffer ein Dressing anrühren und die Kresse aus 

einem Kästchen dazugeben. Den Spargel in die Sauce geben und marinieren lassen.

Jetzt den Salat waschen, trocken schütteln und eine große Schüssel oder 8 Teller 

damit auskleiden. 

Die Erdbeeren putzen, halbieren und auf dem Salat verteilen.

Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten.

Den Spargel auf dem Salat verteilen, das restliche Dressing auch auf Salat und Erd-

beeren träufeln und alles mit der Kresse aus dem zweiten Kästchen und den Pinien-

kernen bestreuen. 

UNSER REZEPT-TIPP:

Spargel und Erdbeeren

ZUtAtEN Für 8 PErSONEN

Je 500 g  weißer und grüner Spargel

500 g Erdbeeren

2 Kopfsalate

60 g Pinienkerne

2 Kästchen Kresse

4 El Weißer Balsamico-Essig

2 El Sherryessig

4 El Diestelöl

2 El Pinienkernöl

2 El Puderzucker

Salz und Pfeffer (frisch gemahlen)



Das aWO seniOrenzentrum HartWalD

AWO-Seniorenzentrum Emilienpark

Emilienpark 2–8 ·76344 79639 Grenzach-Wyhlen · Tel. 07624 3008-0 · Fax. 07624 3008-399

E-Mail: sz-grenzach-wyhlen@awo-baden.de · www.awo-seniorenzentrum-emilienpark.de

 Das Seniorenzentrum im Überblick

Das aWO-seniOrenzentrum emilienpark

	92 Dauerpflegeplätze

	2 Kurzzeitpflegeplätze

	6 Plätze in der Pflegeoase

	36 betreute Seniorenwohnungen

 (30 Ein- und 6 Zweizimmerwohnungen)

 Beratung zu Pflege und Betreuung

 (z. B. Finanzierung des Pflegeplatzes)

Seniorenzentrum 

Sonnenhalde
Altensteig

Seniorenzentrum 

Bräunlingen

Seniorenzentrum 

Hardtwald
Eggenstein-Leopoldshafen

Seniorenzentrum 

Emmi-Seeh-Heim
Freiburg

Seniorenzentrum 

Rheinaue
Graben-Neudorf

Seniorenzentrum 

Emilienpark
Grenzach-Wyhlen

Seniorenzentrum 

Im Kranichgarten
Heidelberg

Seniorenzentrum 

Ludwig-Frank-Haus
Lahr

Seniorenzentrum 

Marta-Schanzenbach-Haus
Offenburg

Seniorenzentrum 

Hanauerland
Rheinau-Freistett

Seniorenzentrum 

Michael-Herler-Heim
Singen

Seniorenzentrum 

Am Stadtpark 
Villingen-Schwenningen

Weitere Informationen über das AWO-Seniorenzentrum 

Emilienpark sowie Anmeldeformulare finden Sie unter: 

www.awo-seniorenzentrum-emilienpark.de

Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch.  

Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns.


